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1682 November 7 - /8 . A
BRKANNTNIS DES [ZUGER] STADT- UND AMTSRATES SOWIE DER [ STADTZU-

GER] GEMEINDEVERSAMMLUNG[BEZUEGLICH DES SPAN. REDUK¬
TIONSINSTRUMENTES]

"So fern es nit einfeltig bey den alten Püntnusen Sein gäntzliches Verbliben

haben mag3 Wie vor diserem Einhellig von den höchsten gwälten Erkennt wordenj



So Wirdt doch billich undt von nähten Sein 3 dass man sieh gegen dem einten

VerpOnten Fürsten Wie gegen dem andern [ d . h . Ludwig XIV . von Frankreich und

Karl II . von Spanien ] in der formb sich erklären sol 3 Wie die Wenige Ohrt

gethann Welche albreit von beyden Theillen die Pention entpfangen haben 3 da¬

mit man nit die einte annäme dargegen die ander Verliehren Thujoe 3 Sonder bey-

der bestendig geniesen mögen . "

Am 7 . November 1682 habe der [ Zuger ] Stadt - und Amtsrat beschlos¬

sen , unter Vorbehalt der Zustimmung der 4 Gemeinden [ Zug , Aegeri,

Menzingen und Baar ] der Erklärung· *· Unterwaldens [ nid dem Wald

bezüglich des span . Reduktionsinstrumentes , welches die Trans-

gressionen der in franz . Diensten stehenden eidg . Truppen ver¬

hindern wollte, ] den obigen Text beizufügen.

Landschreiber [Niklaus ] Andermatt von Zug

Am 8 . November 1682 habe die Gemeindeversammlung [ der Stadt Zug]

der obigen Regelung ihre Zustimmung gegeben.

Stadtschreiber Wolfgang Vogt von Zug

1) s . AH 34/161

Original . Die beiden letzten Abschnitte von Andermatt resp . Vogt persönlich
geschrieben.
ÄH 34 , 336
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